
Bürgschaftserklärung

Die Stadt Bruchköbel, Hauptstraße 32, 63486 Bruchköbel

(im folgenden Bürge genannt)

Übernimmt gemäß Beschiuss der Stadtverordnetenversammiung vom

ohne zeitiiche Beschränkung die Ausfaiibürgschaft für alie Ansprüche, die der

Sparkasse Hanau, Am Markt 1, 63450 Hanau

(Im folgenden Bank / Sparkasse genannt)

aus der Gewährung eines Kontokorrentkredits in Höhe von

€1.000.000,-

(in Worten: eine Miilion Euro)

gegen die Land+Forst Projektentwicklung GmbH, Schöne Aussicht 8, 35444 Biebertal

und ihren jeweiligen Inhaber (Im foigenden Hauptschuidner genannt) gemäß angehefteter

Schuidurkunde vom zustehen oder noch zustehen werden.

Für die Übernahme der Bürgschaft gelten die nachstehenden Bedingungen:

1. Die Bürgschaft in Höhe von 100 % des ausstehenden Kreditbetrages erstreckt sich auch auf

etwaige am Fäliigkeitstermin nicht bezahlte Zinsen und Kosten.

2. Die Bürgschaft wird durch eine Änderung der Rechtsform der Firma des Hauptschuldners

nicht berührt. Sie gilt neben etwaigen vom Bürgen abgegebenen sonstigen Bürgschaftser

klärungen.

3. Netto-Verwertungseriöse (d. h. Erlöse abzüglich der Bearbeitungskosten), die von der

Verwertung von durch den Hauptschuidner gestellten Sicherheiten herrühren, sind anteilig

zur Deckung der Verluste der Bank / Sparkasse und des Bürgen zu venvenden.

4. Erklärungen der Bank / Sparkasse, die sich auf die Bürgschaft beziehen, sind schriftlich vor

zunehmen. Die Einhaltung der Schriftform nach § 126 BGB ist dabei nicht erforderlich. Münd

liche Mitteilungen sind nicht rechtswirksam. Die Bank / Sparkasse ist ferner verpflichtet, für

den Fall, dass der Hauptschuldner mit Zins-, Tiigungs- oder anderen Leistungen in Verzug

gerät, dies und die Höhe der Rückstände innerhalb von 12 Monaten nach Fälligkeit dem

Bürgen schriftlich mitzuteilen. Kommt die Bank / Sparkasse dieser Mitteiiungspfiicht nicht
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nach, wird der Bürge von der Bürgschaftsverpflichtung für die nicht gemeldeten rückständi

gen Beträge befreit.

5. Der Ausfall in Höhe des Soiisaidos auf dem Konto Nr. 37 1562 39 zuzüglich Zinsen und

Kosten gilt frühestens als festgestellt,

a) wenn und soweit die Zahlungsunfähigkeit des Hauptschuidners durch Zahlungseinstel

lung, Eröffnung des Insoivenzverfahrens oder durch Abgabe der Eidesstattlichen Versi

cherung oder auf sonstige Weise erwiesen ist und nennenswerte Eingänge aus der Ver

wertung von Sicherheiten, die nach Maßgabe des dem Hauptschuldner gewährten Kon

tokorrentkredits gestellt werden, oder aus der Verwertung des sonstigen Vermögens des

Hauptschuldners nicht oder nicht mehr zu erwarten sind; zu den Sicherheiten, die vor

Feststellung des Ausfalls zu verwerten sind, gehören auch etwaige weitere für den Kon

tokorrentkredit gegebene Bürgschaften oder

b) wenn ein fäiiiger Zins- oder Tilgungsbetrag spätestens 12 Monate nach Zahlungsauffor

derung nicht eingegangen ist.

6. Der Bürge hat für einen Ausfall, den die Bank / Sparkasse durch fahrlässiges Verhalten ge

gen den Hauptschuidner verschuldet hat, nicht aufzukommen.

7. Gerichtsstand für Klagen aus der Bürgschaft ist Hanau.

Bruchköbel, den

Der Magistrat der Stadt Bruchköbel

(I.Unterschrift) (2. Unterschrift)

Bürgermeisterin Sylvia Braun Erster Stadtrat Oliver Blum




